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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1989

Norm

StGB §125

Rechtssatz

Als Tatobjekte des § 125 StGB kommen jedenfalls alle körperlichen Gegenstände mit (nicht ganz unerheblichem)

Gebrauchswert in Betracht, bei dessen Prüfung auch ein allfälliges A6ektionsinteresse des Berechtigten

mitzuberücksichtigen ist (hier: Baumbestand einer Teil eines historischen Schloß-Ensembles bildenden Allee), sodaß es

darauf, ob diese einen wirtschaftlichen Wert hatten oder für den Berechtigten von wirtschaftlichen Nutzen waren, im

hier aktuellen Zusammenhang nicht ankommt.
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